
Familien- 
unterstützender 
Dienst
Individuelle Einzelbetreuung 
in der Freizeit

BremerhavenSelbstbestimmt. Besser. Leben.

Lebenshilfe Ortsvereinigung Bremerhaven e.V.
Adolf-Kolping-Str. 29 · 27578 Bremerhaven 
Telefon 0471 – 962 670 · Fax 0471 – 962 67 99
www.lebenshilfe-bremerhaven.de
info@ lebenshilfe-bremerhaven.de
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Das Team im  
Familienunterstützenden Dienst
Im FuD-Team arbeiten MitarbeiterInnen, 
	 •	 	die	z. B.	einer	Ausbildung	im	sozialen	Bereich	nachgehen	

oder abgeschlossen haben

 •  die einzelfallbezogen fachlich unterwiesen und angeleitet 
werden

	 •	 	berufliche	Erfahrungen	und/oder	Lebenserfahrung	im	
Umgang mit Menschen mit Behinderung mitbringen

 •  empathisch, diskret und zuverlässig sind sowie Freude 
am Umgang mit Menschen haben 

Gerne unterstützen wir auch Sie! 
Rufen Sie uns an!  
Kostenlos:	0800 – 21	21	222
Weitere Informationen zum FuD bekommen Sie bei:

Antje Brexendorf 
Familienunterstützender	Dienst / Koordinatorin
Telefon: (0471) 9 62 67-23
e-mail:  antje.brexendorf@ 

lebenshilfe-bremerhaven.de



Familienunterstützender Dienst (FUD) 
– Mehr Freiraum und Zeit für Sie!
Der Familienunterstützende Dienst der Lebenshilfe 
Bremerhaven	schafft	durch	ein	anerkanntes,	flexibles	und	
bedarfsorientiertes	Entlastungs-	und	Betreuungs	angebot	 
für	Betroffene	und	Angehörige	individuelle	Angebote	zur	
Unterstützung im Alltag sowie mehr Freiraum. Art und Umfang 
der Leistungen richten sich dabei nach den individuellen 
Erfordernissen	und	Wünschen.

Mit dem Familienunterstützenden 
Dienst (FuD) bieten wir
 •  Die Übernahme von Betreuung und allgemeiner 

Beaufsichtigung für einen Personenkreis mit 
unterschiedlichen Beeinträchtigungen (geistig, 
körperlich,	psychisch)

	 •	 	Entlastung	von	betreuenden	Familienangehörigen		
oder vergleichbar Nahestehender durch stundenweise 
Betreuung	ihrer	Angehörigen	auch	an	Wochenenden,	
innerhalb oder außerhalb der Häuslichkeit

	 •	 Hilfen	zur	Förderung	der	Alltagskompetenz

 • Begleitung zu individuellen Freizeitaktivitäten

 • Betreuungsangebote bei Gruppenaktivitäten

	 •	 	Beratung	zu	Anträgen	und	Finanzierungsmöglichkeiten	
nach	dem	Pflegeleistungsergänzungsgesetz.

Die	Pflegekasse	finanziert	Angebote	
zur Unterstützung im Alltag 
Die Finanzierung nach Landesrecht anerkannter  
„Angebote zur Unterstützung im Alltag“ erfolgt über die 
Entlastungs leistungen nach §45 SGB XI.

Danach	steht	Personen	in	den	Pflegegraden	1– 5	ein	
Leistungsbetrag	von	monatlich	125,-	Euro	zur	Verfügung.	 
Die	Bewilligung	ist	dem	Pflegegradbescheid	zu	entnehmen.

Weiterhin	können	folgende	Angebote	für	Betreuungs-	und	
Entlastungsleistungen	bei	entsprechenden	Voraussetzungen	
herangezogen werden:

	 •	 Verhinderungspflege	nach	§39	SGB	XI	

	 •	 bis	zu	40%	nicht	ausgeschöpfter	Pflegesachleistungen

Unabhängig davon bieten wir das Betreuungsangebot auch 
Selbstzahlenden an.


